
 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1015/2015/APP/BV 
 
 

Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 29.10.2015 

Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Appen 08.12.2015 öffentlich 

 

Wahl einer weiteren Vertreterin/eines weiteren Verteters sowie die 
Stellvertretung für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Breitband Südholstein 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Gemeinde Appen hat sich dazu entschieden, Mitglied im Zweckverband Breit-
band Südholstein zu werden. Es sind Vertreter/innen für die Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes zu wählen. 
 
Zunächst besteht die Verbandsversammlung gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung aus den 
gesetzlichen Vertreterinnen/Vertretern der Mitgliedsgemeinden. Die gesetzlichen 
Vertreter sind die jeweiligen Bürgermeister/innen, so dass der Bürgermeister der 
Gemeinde Appen kraft seines Amtes Mitglied ist. 
 
Gemäß § 5 Abs. 1 ist der 1. Stellvertreter des Bürgermeisters, Herr Walter Lorenzen, 
im Verhinderungsfall automatisch auch Vertreter in der Verbandsversammlung. 
 
Die Verbandsmitglieder entsenden gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung jeweils eine weite-
re Vertreterin oder Vertreter in die Verbandsversammlung. Jede weitere Vertreterin 
oder jeder weitere Vertreter hat eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Diese 
zwei Personen sind von der Gemeindevertretung zu wählen. 
 
 
 
Finanzierung: -/-  
 
 
Fördermittel durch Dritte: -/- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Die Gemeindevertretung Appen wählt _____________________ als weitere Vertre-
terin / weiteren Vertreter in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breit-
band Südholstein.  
 
Die Gemeindevertretung Appen wählt _____________________ als Stellvertreterin / 
Stellvertreter der weiteren Stellvertreterin / des weiteren Stellvertreters. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
 
Anlagen: -/-  
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1013/2015/APP/BV 
 
 

Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 23.10.2015 

Bearbeiter: Maren Bornholdt AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Appen 08.12.2015 öffentlich 

 

Übereignung iPads von Gemeinde Appen an Mandatsträger 
 
Sachverhalt: 
Im Mai diesen Jahres wurden insgesamt 13 iPads für einige Mandatsträger der Ge-
meinde Appen beschafft. Die Endgeräte sind Eigentum der Gemeinde Appen. Aus  
datenschutzrechtlichen Gründen wurden somit auf den Geräten einige Einschrän-
kungen aktiviert, das bedeutet, es sind nicht alle Funktionen für die Mandatsträger 
nutzbar.  
 
Seitens der betroffenen Mandatsträger wurde nun angeregt, ob die iPads übereignet 
und somit die Einschränkungen auf den Geräten deaktiviert werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Damit die iPads an die betroffenen Mandatsträger übereignet werden können, ist ei-
ne entsprechende Übereignungserklärung sinnvoll. In der Übereignungserklärung 
wird vereinbart, dass das Eigentum der Gemeinde Appen an den Mandatsträger 
übergeht.  
 
 
Finanzierung: 
Die iPads werden kostenlos übereignet.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die iPads den Mandatsträgern zu übereignen. 
Hierfür wird eine entsprechende Übereignungserklärung zwischen der Gemeinde 
Appen und den betroffenen Mandatsträgern geschlossen.   
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__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
keine Anlagen  
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1009/2015/APP/BV 
 
 

Fachteam: Finanzen Datum: 21.10.2015 

Bearbeiter: Inka Backer AZ: 965/007 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Appen 08.12.2015 öffentlich 

 

Änderung der Satzung der Gemeinde Appen über die Erhebung einer 
Hundesteuer 
 
 
Sachverhalt: 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat zum 1. Januar 2016 ein neues Gesetz über 
das Halten von Hunden (HundeGesetz) beschlossen. Gleichzeitig tritt das bisherige 
Gefahrhundegesetz zum 1. Januar 2016 außer Kraft. 
Hundesteuersatzungen in Schleswig-Holstein, die sich auf das Gefahrhundegesetz 
beziehen, sind somit zu ändern. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Appen, die am 1. Januar 2011 in Kraft getre-
ten ist, bezieht sich in § 1 Absatz 2 Buchstabe b auf den § 3 des Gefahrhundegeset-
zes. Da das Gefahrhundegesetz ab 2016 außer Kraft tritt, ist somit der  
§ 1 Absatz 2 Buchstabe b entsprechend zu ändern.  
Die Regelungen zur Versteuerung der Hunde, deren Rassen im Hundeverbringungs- 
und –einfuhrbeschränkungsgesetz benannt sind sowie deren Kreuzungen unterei-
nander oder mit anderen Hunden bleiben unangetastet. 
Diese Hunde sowie die nach § 7 des Hundegesetzes als gefährlich eingestufte Hun-
de werden weiterhin mit dem erhöhten Steuersatz besteuert.  
 
 
 
Finanzierung: 
Die ermittelte Hundesteuer für alle in der Gemeinde Appen angemeldeten Hunde 
werden in den Haushaltsplanentwurf des Jahres 2016 zur Haushaltsstelle 90000 
022000 eingestellt. 
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- 2 - 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die vorgelegte 1. Nachtragssatzung zur Satzung 
der Gemeinde Appen über die Erhebung einer Hundesteuer ab 1. Januar 2016. 
 
 
 
 
 
 
Banaschak 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 
Nachtragssatzung zur Satzung der Gemeinde Appen über die Erhebung einer Hun-
desteuer  
 
 
 



1. Nachtragssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Appen 

über die Erhebung einer Hundesteuer 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 
3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung Appen vom                    2015 
folgende 2. Nachtragssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 1 
 

Steuergegenstand 
 

(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 
 

(2) Die Haltung gefährlicher Hunde wird gesondert besteuert. 
Als gefährliche Hunde gelten: 
a) Hunde deren Rassen im Hundeverbringungs- und –einfuhrbeschränkungs-

gesetzes benannt sind sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit 
anderen Hunden. 

b) Hunde, die die Voraussetzungen nach § 7 des Hundegesetzes erfüllen und 
von der örtlichen Ordnungsbehörde als gefährlich eingestuft wurden. 

 
 

§ 15 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Nachtragssatzung tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft. 
 
 
Appen, den                   2015 
 
 
Gemeinde Appen 
Die Bürgermeister 
 
 
 
 
(Banaschak) 
Bürgermeister 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1010/2015/APP/BV 
 
 

Fachteam: Planen und Bauen Datum: 22.10.2015 

Bearbeiter: Diana Franz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 19.11.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 08.12.2015 öffentlich 

 

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
 
Sachverhalt: 
Unter „Erschließung“ im Sinne des § 123 ff. BauGB sind alle erstmaligen baulichen Maß-
nahmen zu verstehen, die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung von Bauland erst möglich 
machen. 
Dazu gehören insbesondere die Herstellung von Verkehrsanlagen sowie die Verlegung von 
Versorgungs- und Entsorgungsanlagen. Die Erschließung zielt damit auf die Baureifmachung 
von Bauland ab.  
 
Der Begriff „Beitrag“ wird im geltenden Recht häufig erwähnt. Einen einheitlichen, für das 
Bundes- und Landesrecht allgemein gültigen Begriff des Beitrags gibt es nicht. 
Der Beitrag im Sinne von „Erschließungsbeitrag“ ist eine kommunale Abgabe, in Form einer 
Geldleistung und ist nach Rechtsprechung des BVerfG gekennzeichnet durch den Gesichts-
punkt der Gegenleistung. Außerdem unterliegt er dem Grundsatz der Einmaligkeit. 
  
Damit wird der Erschließungsbeitrag als einmalige Gegenleistung für die erstmalige Herstel-
lung von Erschließungsanlagen, und zwar für beitragsfähige Erschließungsanlagen nach § 
127 Abs. 2 BauGB erhoben und dient damit als Ersatz der von der Gemeinde erbrachten 
Aufwendungen. Er ist von den Eigentümern der Grundstücke zu leisten, die durch die Her-
stellung der Erschließungsanlage einen sogenannten Erschließungsvorteil erlangt haben. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Gemäß § 127 Abs. 1 BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, Erschließungsbeiträge zu er-
heben (= Beitragserhebungspflicht).  
Dieser Pflicht können sie nur mit einer gültigen Erschließungsbeitragssatzung nachkommen, 
da das Vorliegen einer Erschließungsbeitragssatzung eine unbedingte Voraussetzung für 
das Entstehen der sachlichen Beitragspflicht und Grundlage des Beitragsbescheids ist. Auch 
Ablösevereinbarungen sind nur mit gültiger Erschließungsbeitragssatzung möglich. Daraus 
ergibt sich, dass die Gemeinden nicht nur berechtigt sind, eine entsprechende Satzung zu 
erlassen, sondern auch dazu verpflichtet. Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer sol-
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chen Satzung ist § 132 BauGB i. V. m. der jeweiligen landesrechtlichen Vorschrift  (§ 4 der 
Gemeindeverordnung für das Land Schleswig-Holstein).  
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss und der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Appen, die Satzung zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen zu be-
schließen. 
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Satzung zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1011/2015/APP/BV 
 
 

Fachteam: Planen und Bauen Datum: 23.10.2015 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 19.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 08.12.2015 öffentlich 

 

Vergabe eines Straßennamens für die neue Planstraße im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26 (Erweiterung 
Gewerbegebiet) 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26 entsteht demnächst ein neues 
Gewerbegebiet, welches über eine neu zu erstellende Planstraße (abgehend von der 
Straße Hasenkamp) erschlossen wird. Die Erschließungseinrichtungen werden durch 
die Gemeinde hergestellt und anschließend gewidmet. 
Gemäß § 47 (1) Straßen- und Wegegesetz geben die Gemeinden den Straßen Na-
men und bringen Namensschilder an.  Die Schilder sind so zu gestalten, anzubringen 
und zu unterhalten, dass die Orientierung ermöglicht wird. Gleiches gilt für das An-
bringen der Hausnummern. Die Vergabe der Hausnummern erfolgt durch das Amt 
Moorrege. 
 
Bisher ist man davon ausgegangen, dass die Erweiterung des bestehenden Gewer-
begebietes Hasenkamp auch den Straßennamen Hasenkamp erhalten wird. Eine 
detaillierte Betrachtung der vorhandenen Hausnummern hat jedoch gezeigt, dass 
dies dazu führen würde, dass entweder 8 Bestandsbetriebe eine neue Hausnummer 
erhalten müssten oder bei Beibehaltung der aktuellen Hausnummern die zukünftigen 
Betriebe Hausnummern ohne jeglichen Zusammenhang erhalten würden. Letzteres 
wird schon allein aus Sicht der Erreichbarkeit in Notfällen durch das Amt abgelehnt 
(unabhängig von Anlieferungsproblemen usw.). 
 
Auch in Anbetracht zukünftiger Erweiterungsmöglichkeiten in nördlicher und östlicher 
Richtung wird deshalb vorgeschlagen, für die neue Straße einen neuen Straßenna-
men zu vergeben. 
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Finanzierung: 
Die Kosten für die Beschaffung und Aufstellung der Straßennamenschilder stehen 
zur Verfügung. Ggf. könnten in Zukunft noch Folgekosten für die Änderung von in-
nerörtlichen Wegweisern „Gewerbegebiet Hasenkamp“ anfallen, da die neuen Be-
triebe eventuell eine Ergänzung der Beschilderung um den neuen Namen fordern. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt: / Die Gemeindevertretung beschließt: 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26 neu entstehende Planstraße 
erhält den Straßennamen ________________________. 
 
 
 
___________________ 
(Banaschak) 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
Bestandsplan Hausnummern   
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 000/2015/APP/BV 
 
 

Fachteam: Planen und Bauen Datum: 08.09.2015 

Bearbeiter: Margitta Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 12.11.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 08.12.2015 öffentlich 

 

Erweiterung des Regionalparks Wedeler Au 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Verein Regionalpark Wedeler Au wurde im Jahr 2009 gegründet. Bisher gehör-
ten die Gemeinden Wedel, Holm, Appen, Pinneberg und Schenefeld, der Kreis Pin-
neberg und die Freie und Hansestadt Hamburg dem Verein an. Der Regionalpark 
Wedeler Au beabsichtigt jetzt,  sich im Hinblick auf seine Flächenausdehnung und 
seine Mitgliederzahl  zu erweitern.  Neu hinzukommen sollen ab 2016 die Gemein-
den Hetlingen, Heist und  Halstenbek. Außerdem sollen zukünftig auch die gesamte 
Gemeindefläche von Appen, wie auch die Gemeinde Holm,  in den Regionalpark in-
tegriert werden. Das Landschaftsplanungsbüro Schaper + Steffen + Runtsch wurde 
hierzu mit der Erstellung eines Erweiterungskonzepts beauftragt.  
Die Fläche des Regionalparks Wedeler Au wird sich durch die Erweiterung von  
5.100 ha auf insgesamt 12.000 ha vergrößern.  
Mit der Erweiterung können attraktive Ausflugspunkte für die Naherholung  (Schäfer-
hof, Almthof, Golfplatz und Sportzentrum) sowie wertvolle Flächen für den Biotopver-
bund (NSG Tävsmoor, Pinnau-Niederung mit Appener Au, Feldmarken) in den Regi-
onalpark integriert werden. 
Für gemeindliche Projekte besteht die Möglichkeit, mit Unterstützung des Regional-
parks Fördermittel der EU oder der Metropolregion einzuwerben. 
 
Dadurch, dass die Siedlungsfläche von Appen mit ihrer z.T. dörflichen Struktur sowie 
der Appener Au in den Regionalpark einbezogen wird, vergrößert sich der Flächen-
anteil der Gemeinde Appen von 337 ha auf 2.026 ha (siehe anl. Plan der zukünftigen 
Flächen). 
Die neue Beitragsordnung basiert auf einer Mischkalkulation aus Fläche, Einwohner-
zahl und Finanzkraft der Kommunen. Der zukünftige Jahresbeitrag soll für die Ge-
meinde Appen wie auch für die Gemeinden Holm und Heist 1.500,00 € betragen. 
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Finanzierung: 
Als Mitgliedsbeitrag zum  Regionalpark Wedeler Au sind für das   Haushaltsjahr 2016 
Haushaltsmittel in Höhe von 1.500,00 € einzuplanen.  
 
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umweltausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindever-
tretung beschließt, der Flächenerweiterung des Regionalparks Wedeler Au sowie der 
Erhöhung des Jahresbeitrags auf 1.500,00 € zuzustimmen.  
 
 
_______JA-Stimmen            _______NEIN-Stimmen      _______Enthaltungen  
 
 
 
 
 
__________________ 
(H.-J. Banaschak) 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 
Schreiben des Vereins Regionalpark Wedeler Au vom 25.08.2015 
 mit Flächenplan und Beitragsordnung 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1020/2015/APP/BV 
 
 

Fachteam: Planen und Bauen Datum: 03.11.2015 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 19.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 08.12.2015 öffentlich 

 

Abschließender Beschluss über die 10. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für das Gebiet südwestlich der Appener Straße, 
nördlich der Kreuzung Wedeler Chaussee (L105)/Rollbarg/Appener 
Straße 
 
Sachverhalt: 
Die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange erfolgte vom 16.10.-16.11.2015. Die eingegangenen Stellung-
nahmen werden tabellarisch aufgestellt und mit einem Abwägungsvorschlag verse-
hen. Bis zum Versand der Einladung zum Bauausschuss war dies allerdings nicht 
möglich. Zur Vermeidung von zeitlichen Verzögerungen soll wie folgt verfahren wer-
den: 
 

- Die eingegangenen Stellungnahmen, der Abwägungsvorschlag, die Plan-
zeichnung und Begründung werden im Rahmen der Bauausschusssitzung am 
19.11.2015 durch das Planungsbüro und die Verwaltung vorgestellt.  

- Die Ausschussmitglieder erhalten alle Dokumente an diesem Tag. 
- Die Gemeindevertreter erhalten alle Dokumente ganz normal mit der Einla-

dung zur Sitzung der Gemeindevertretung. 
 

Stellungnahme: 
Die Verwaltung rät dem Beschlussvorschlag zu folgen.  
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. 
 
Förderung durch Dritte: 
Entfällt  
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Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

1. Die während der öffentlichen Auslegung der 10. Änderung des F-Planes für 
das Gebiet für das Gebiet südwestlich der Appener Straße, nördlich der Kreu-
zung Wedeler Chaussee (L105)/Rollbarg/Appener Straße abgegebenen Stel-
lungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange hat die Gemeindevertretung mit folgendem Ergebnis geprüft: 

 
Berücksichtigt werden die Stellungnahmen gem. Abwägungsvorschlag der Verwal-
tung. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben ha-
ben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu. setzen. Die nicht 
berücksichtigten Stellungnahmen sind bei der Vorlage des Planes zur Genehmigung 
mit einer Stellungnahme beizufügen. 
 

2. Die Gemeindevertretung beschließt die 10. Änderung des F-Planes. 
 

3. Die Begründung wird gebilligt. 
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die 10. Änderung des F-Planes zur Genehmi-
gung vorzulegen und danach die Erteilung der Genehmigung nach § 6 Abs. 5 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
während der Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langt werden kann. 

 
 
 
___________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 

- Siehe Sachverhalt 
  
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1021/2015/APP/BV 
 
 

Fachteam: Planen und Bauen Datum: 03.11.2015 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 19.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 08.12.2015 öffentlich 

 

Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 29 -Etz - westlich 
Appener Straße- für das Gebiet südwestlich der Appener Straße, nördlich 
der Kreuzung Wedeler Chaussee (L105)/Rollbarg/Appener Straße 
 
Sachverhalt: 
Die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange erfolgte vom 16.10.-16.11.2015. Die eingegangenen Stellung-
nahmen werden tabellarisch aufgestellt und mit einem Abwägungsvorschlag verse-
hen. Bis zum Versand der Einladung zum Bauausschuss war dies allerdings nicht 
möglich. Zur Vermeidung von zeitlichen Verzögerungen soll wie folgt verfahren wer-
den: 
 

- Die eingegangenen Stellungnahmen, der Abwägungsvorschlag, die Plan-
zeichnung und Begründung werden im Rahmen der Bauausschusssitzung am 
19.11.2015 durch das Planungsbüro und die Verwaltung vorgestellt.  

- Die Ausschussmitglieder erhalten alle Dokumente an diesem Tag. 
- Die Gemeindevertreter erhalten alle Dokumente ganz normal mit der Einla-

dung zur Sitzung der Gemeindevertretung. 
 
Stellungnahme: 
Die Verwaltung rät dem Beschlussvorschlag zu folgen.   
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. 
 
Förderung durch Dritte: 
Entfällt  
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Bauausschuss empfiehlt: / Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes 
Nr. 29  -Etz - westlich Appener Straße- für das Gebiet südwestlich der 
Appener Straße, nördlich der Kreuzung Wedeler Chaussee 
(L105)/Rollbarg/Appener Straße abgegebenen Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die 
Gemeindevertretung mit folgendem Ergebnis geprüft: 

 
Berücksichtigt werden die Stellungnahmen gem. Abwägungsvorschlag der Verwal-
tung. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben ha-
ben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
 

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 84 der Landesbauord-
nung beschließt die Gemeindevertretung den Bebauungsplan Nr. 29  -Etz - 
westlich Appener Straße- für das Gebiet südwestlich der Appener Straße, 
nördlich der Kreuzung Wedeler Chaussee (L105)/Rollbarg/Appener Straße, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung. 

 
3. Die Begründung wird gebilligt.  

 
4. Der Beschluss des B-Planes durch die Gemeindevertretung ist nach § 10 

BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung während der 
Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann. 

 
 
 
___________ 
Banaschak 
 
 
Anlagen: 

- Siehe Sachverhalt 
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